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EINLEITUNG

Nachdem fast alle Haushalte, Gewerbe- und Industriebetriebe an die öffentliche Kanalisation und zentralen Abwasserreinigungsanlagen angeschlossen sind, muss alles daran gesetzt werden, die Werterhaltung der getätigten Investitionen in der Höhe von 10’000 - 15’000 Franken je Einwohner (nach heutigem Wert) sicherzustellen. Es muss aber auch mit neuen Aufwendungen gerechnet werden, weil Kanalisationsnetze und Abwasserreinigungsanlagen nachzurüsten sind.

Das Gewässerschutzgesetz vom 24. Januar 1991, mit Ergänzung vom 20. Juni 1997, verlangt in Art. 3a und 60a, dass Massnahmen im Sinne des Gewässerschutzgesetzes dem Verursacher überbunden werden. Mit dem Abfallgesetz vom 25. September 1994 wurde § 45 des Einführungsgesetzes zum Gewässerschutzgesetz ebenfalls entsprechend geändert und die Erhebung kostendeckender Abwassergebühren zwingend verlangt. Diese neue gesetzliche Regelung trat am 1. Januar 1996 in Kraft. Die Gemeinden haben ihre Gebührenverordnung entsprechend anzupassen. Eine Genehmigung durch die Baudirektion ist nicht erforderlich.

Damit diese Aufgabe erfüllt werden kann, muss die Finanzierung verursacherorientiert und nachhaltig erfolgen. Um das Verursacherprinzip ganzheitlich zu verwirklichen, müssen die Gebühren kostendeckend sein. Ausserdem kann mittelfristig nicht mehr mit Subventionen des Bundes und des Kantons gerechnet werden, so dass die volle Deckung aller Kosten künftig mit eigenen Mitteln aus den Einnahmen der Abwassergebühren sichergestellt werden muss.

Neben der Sicherstellung der Finanzierung erzielen die Gebühren auch eine lenkende Wirkung. Für den Vollzug der gesamten Finanzierung ist es nötig, dass die Verantwortlichen für den Bau und Betrieb mit den Finanzfachleuten eng zusammenarbeiten. Nur so wird es gelingen, die grossen Aufwendungen der Zukunft in den Griff zu bekommen, die Funktionstüchtigkeit der Bauwerke langfristig sicherzustellen und die Gewässer vor Verunreinigungen nachhaltig zu schützen.

Die Gemeinden und Abwasserverbände sind in dieser Situation besonders gefordert. Zur Unterstützung hat der VSA (Verband Schweizer Abwasser- und Gewässerschutzfachleute) in Zusammenarbeit mit dem FES (Städteverband, Fachgruppe für Entsorgung und Strassenunterhalt) im Frühjahr 1994 eine Richtlinie zur „Finan​zie​rung der Abwasserentsorgung auf Gemeinde- und Verbandsebene“ (RL) erarbeitet. Die RL umfasst generelle Informationen, detaillierte Erläuterungen und zwei Anhänge zur „Ermittlung des Belastungsfaktors für Grundstücke nach Zoneneinteilung und Quartiertyp“ sowie zur „Berechnung der Zuschlagsfaktoren für Industrie und Gewerbe“. Die mit der RL vorliegende Grundlagenarbeit ist für die Gemeinden der Wegweiser zum massgeschneiderten, neuen Führungshilfsmittel.

· Für alle Gemeinden und Verbände zeigt die Richtlinie die Vorgehensschritte für eine Modernisierung des Finanz- und Gebührenwesens.

· Der modulare Aufbau erlaubt es, nur jene Module vertieft zu bearbeiten, die für die Gemeinde oder den jeweiligen Verband wirklich nötig sind.

· Die Gemeinden und Verbände erhalten ein Rahmenkonzept und damit vergleichbare und informative Unterlagen über die notwendigen Gebühren der nächsten Jahre. Die Abwasserentsorgung erhält ein modernes Führungsinstrument. Die Öffentlichkeit erhält ebenfalls die geforderten klaren Informationen, bevor sie z.B. über Gebührenanpassungen entscheiden muss.

· Gemeinden und Verbände können sich Kosten und Ärger ersparen, wenn sie eine gleichmässige, nachhaltige und eigenwirtschaftliche Gebührenpolitik anstreben.

· Vielerorts warten unliebsame Überraschungen nicht nur in Form von sanierungsbedürftigen Kanälen im Boden, sondern ebenso als plötzliche Leere in der Kasse; der kleine Aufwand einer rechtzeitigen seriösen Kosten- und Gebührenüberprüfung lohnt sich mit Sicherheit.

Gemeinden und Abwasserverbände sind angehalten, sich für die eigenen Abwasseranlagen Überlegungen im vorgezeigten Sinne zu machen. Erst die Gewissheit, über die eigene Kostensituation und deren künftige Entwicklung eine erhärtete Vorstellung zu haben, versetzt die Gemeindebehörden in die Situation, die an den meisten Orten notwendigen Gebühren- und Reglementsanpassungen mit Überzeugung vertreten zu können. Diese Vorarbeiten sind somit in jeder Gemeinde unabdingbare Voraussetzung für die erfolgreiche Anwendung und Umsetzung der vorliegenden Mustergebührenverordnung.

Als grober Zeitraster für die Anpassung der kommunalen Gebührenverordnung an die heutigen Verhältnisse kann etwa folgender Vorgehensplan gelten:


Zeitdauer


(in Monaten)
1. Start des Projektes und Projektorganisation
1

2. Kostenermittlung (inkl. Anlagekataster etc.)
2 - 6

3. Modellrechnung für Ermittlung der künftigen Kosten
1 - 2

4. Gebührengestaltung (Komponenten, Lenkung etc.)
2 - 3

5. Formulierung Gebührenverordnung gemäss Muster
1

Somit zeigt sich für die Umsetzung ein Zeitbedarf von mindestens einem halben bis zu einem ganzen Jahr. Je nach Komplexität der Verhältnisse und vorhandener Kapazität soll der Einbe​zug externer Unterstützung in Betracht gezogen werden.

Eine kompetente Beratung durch den Kanton setzt aber eine vergleichbare Grundstruktur voraus. Mit dem vorliegenden Muster werden den Gemeinden weitreichende Möglichkeiten für Anpassungen an die eigenen Randbedingungen gegeben. Die kantonalen Muster (Siedlungsentwässerungs- und Gebührenverordnung) werden periodisch - unter Einbezug der Erfahrungen mit den kommunalen Verordnungen - angepasst.

Diese Arbeitshilfe ist für die Anpassung der kommunalen Gebührenverordnung vorgesehen. 

In der Wahl der Gebührensysteme sind die Gemeinden frei.

Die Mustergebührenverordnung wird nicht gedruckt, sondern steht im Internet unter www.gewaesserschutz.zh.ch den Gemeinden und Abwasserverbänden zur Verfügung.

Der Aufbau der Mustergebührenverordnung wurde so gewählt, dass nach jedem einzelnen Artikel die Bemerkungen mit Erläuterungen und praktischen Beispielen folgen. 

Stand 31. Juli 2004
Die kursiv gedruckten Artikel, Absätze oder Bemerkungen sind entweder als Alternativen oder als fakultative Normen bzw. Ergänzungen zu verstehen.

I.
ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Art. 1
Grundsatz

Die Gemeinde  ...........  erhebt, gestützt auf Art. 3a und 60a des Gewäs​serschutzgesetzes (GSchG) und auf Art. ..... der Verordnung über die Siedlungsentwässerungsanlagen (SEVO), folgende Gebühren:

a) Benutzungsgebühren

b) Anschlussgebühren


Kommentar

Ein Hinweis auf § 45 EG GSchG in der kommunalen Verordnung ist nicht mehr nötig weil der Grundsatz heute im GSchG ausführlich geregelt ist. Auf das revisionsbedürftige EG GSchG wird nur noch dort Bezug genommen, wo keine bundesrechtlichen Vorschriften bestehen.

Weitere Einnahmen fliessen den Gemeinden für die Finanzierung der Abwasseranlagen zu (wie Mehrwertsbeiträge, Baukostenbeiträge, Bundes- und Staatsbeiträge etc.). Sie sind aber nicht Gegenstand der Gebührenverordnung und daher nicht an dieser Stelle zu regeln, bzw. zu nennen.


Die Erhebung von Mehrwertsbeiträgen gemäss § 42 EG GSchG ist nicht in der Gebührenverordnung zu verankern. (Details siehe Handbuch für die zürcherische Gemeindeverwaltung vom Verband Zürcher Gemeindeschreiber & Verwaltungsbeamten (VZGV)).

Art. 2
Umfang der öffentlichen Anlagen

1  Die öffentliche Siedlungsentwässerung umfasst das gemeindeeigene Kanalisationssystem und seine Einrichtungen wie Regenbecken, Regenüberläufe, Pumpwerke, Druckleitungen usw. sowie die Verbandsanlagen und die öffentlichen Abwasserreinigungsanlagen.
2  Öffentliche Gewässer sind im Sinne von Art. 60a Abs. 1 GSchG Teil der öffentlichen Siedlungsentwässerung.
3  Drainageleitungen und Gewässer ausserhalb des Siedlungsgebietes gelten nicht als Siedlungsentwässerungsanlagen.

Kommentar

Gewässer

Die Definition der klassischen Entwässerungsanlagen (ARA, Regenbecken, Kanalisation, inkl. Zweckverbandsanlagen etc.) bereitet keine grösseren Probleme. Es stellt sich bei einer ganzheitlichen Betrachtung des Systems „Siedlungsentwässerung“ hingegen die Frage, wieweit Oberflächengewässer einbezogen und die dabei anfallenden Gewässerunterhalts- und -ausbaukosten auch über Abwassergebühren finanziert werden können bzw. sollen.

Die Kostentragung für Hochwasserschutzmassnahmen an Oberflächengewässern, d.h. insbesondere für den Gewässerunterhalt und -ausbau, ist im Wasserwirtschaftsgesetz (LS 724.11) in § 14 abschliessend geregelt. Danach kann die Gemeinde als kostenpflichtiges Gemeinwesen für Hochwasserschutzmassnahmen beispielsweise auf die an den Massnahmen interessierten Grundeigentümer (Abs. 3) oder auf Träger von Anlagen oder Planungsmassnahmen zurückgreifen, wenn diese im Verhältnis zur Abflusskapazität des Vorfluters grosse Mengen Brauch- oder Abwasser einleiten (Abs. 4). In allen diesen Regressfällen ist ein Kostenverleger aufzustellen, welcher der Überprüfung durch das Verwaltungsgericht als einzige Instanz unterliegt (§ 81 lit. c VRG). Es ist somit nicht zulässig, für die Finanzierung des Gewässerunterhalts und anderer wasserbaulicher Massnahmen anstelle von Kostenbeteiligungen (Perimeterbeiträge) nach § 14 WWG einfach Abwassergebühren zu erheben. Denkbar ist hingegen, dass die Siedlungsentwässerung (Gemeinderechnung Funktion 710) gestützt auf § 14 Abs. 4 WWG und aufgrund eines Kostenverlegers an die Kosten für Wasserbaumassnahmen beiträgt. Ein solcher Rückgriff auf die Siedlungsentwässerung wäre von der kommunalen Wasserbaubehörde (§ 17 Abs. 3 WWG) anzuordnen. Ist eine solche Anordnung erfolgt, ist die Siedlungsentwässerung nicht nur berechtigt, sondern aufgrund des Kostendeckungsprinzips verpflichtet, auch diese Kosten über die Abwassergebühren zu decken.

Jede Gemeinde hat für sich zu entscheiden, ob ein anteilmässiger Beitrag an die Gewässerunterhaltskosten und anderen Wasserbauaufwendungen (Gemeinderechnung Funktion 750) gemäss dem beschriebenen Vorgehen der Siedlungsentwässerung (Funktion 710) belastet werden soll. 

Oberflächengewässer, die den Status von öffentlichen Gewässern im Sinne des Wasserwirtschaftsgesetzes haben (vgl. Gewässerplan gemäss § 7 WWG), dürfen weder ganz noch teilweise in den Anlagekataster der Siedlungsentwässerung aufgenommen werden. Bei den privaten Gewässern hat die Gemeinde im Einzelfall zu entscheiden, ob sie in den Kataster der öffentlichen Siedlungsentwässerungsanlagen aufgenommen werden können.

Das Einleiten von nicht verschmutztem Abwasser (Niederschlagswasser, stetig anfallendes Wasser, gereinigtes Abwasser) in ein öffentliches Gewässer gilt nicht als gebührenpflichtige Nutzung des Gewässers im Sinne von § 47 WWG, für welche die Gemeinde eine Gebühr erheben kann. Einerseits erachtet das Wasserwirtschaftsgesetz die Siedlungsentwässerung als eine bestimmungsgemässe Aufgabe der Gewässer und nicht als Sondernutzung und anderseits stünde die Erhebung solcher Gebühren ohnehin allein dem Staat zu, der die Hoheit über die Gewässer ausübt. 

Bezüglich der öffentlichen Gewässer wird den Gemeinden empfohlen:



Sollen Kosten für den Unterhalt der Gewässer mit Abwassergebühren mitfinanziert werden, ist zu beachten, dass ein Kostenverleger im Sinne von § 14 WWG aufzustellen ist. Der Beitrag der Siedlungsentwässerung an den Kosten für die Gewässer kann dann durch eine interne Verrechnung (Kostengruppe 39 / 49) zwischen Gewässerunterhalt (Gutschrift) und Siedlungsentwässerung (Belastung) erfolgen. 

Öffentliche / Private Abwasseranlagen

Die Gebührenerhebung erstreckt sich selbstverständlich nur auf die für öffentliche Siedlungsentwässerungsanlagen anfallenden Kosten. Als in der Verordnung über die Siedlungsentwässerungsanlagen (früher Kanalisationsverordnung) zu verankernde Grundsätze gelten:

1  Als öffentlich werden generell die Abwasseranlagen bezeichnet, welche an eine öffentliche Abwasserreinigungsanlage angeschlossen sind und der Entwässerung von mehr als einem Grundstück dienen. Bei mehreren Grundstücken desselben Eigentümers (z.B. grosses Industrie- oder Gewerbeareal) entscheidet der Gemeinderat fallweise, ob die Abwasseranlagen als öffentlich oder privat gelten. Bei mehreren Eigentümern sind die Eigentumsverhältnisse entweder privatrechtlich zu regeln oder die Abwasseranlage ist als öffentlich zu übernehmen.

2  Den privaten Abwasseranlagen können auch gemeinsame Anlagen zur Ableitung von unverschmutztem Abwasser in ein Gewässer zugeordnet werden.

3  Landwirtschaftliche Meliorationsleitungen und Drainageleitungen ausserhalb des Siedlungsgebietes sind nicht Teil der öffentlichen Siedlungsentwässerungsanlagen.

Absatz 1 definiert, wann eine Anlage als öffentlich gilt. Konkret hat jede Gemeinde mindestens über diese Anlagen einen umfassenden Überblick zu gewährleisten. Am besten geschieht dies mit einem Anlagenkataster wie er in der RL des VSA/FES (Modul 1) beschrieben wird. Die Eigentumsverhältnisse sind detailliert festzuhalten. Es wird empfohlen, die Ersterstellung der Feinerschliessung nach Möglichkeit im Rahmen der „ordentlichen Bauerschliessung“ direkt via Grundeigentümer zu finanzieren. Nach der Erstellung sollen diese Leitungen im Interesse des Gewässerschutzes und zur Vereinfachung des Vollzuges jedoch nicht im Eigentum der privaten Bauherrschaft verbleiben. Nach der Bauabnahme sollen diese Leitungen in das Eigentum der Gemeinde übergehen, welche künftig für Betrieb, Unterhalt und Erneuerung besorgt ist. Hiefür ist ein Beschluss des gemäss Gemeindeordnung zuständigen Organs erforderlich. Bei Nachholbedarf (früher erstellte Anlagen) ist das Verfahren sinngemäss anzuwenden. Dabei wird eine vorgängige Prüfung des Zustandes empfohlen.

Ausnahmen können allenfalls für jene privaten Anlagen gemacht werden, die nur einer Liegenschaft dienen und somit kaum Schwierigkeiten bezüglich Kostenübernahme und praktischem Vollzug entstehen. 

Absatz 2: Bei gemeinsam genutzten Privatanlagen zur Ableitung von unverschmutzten Abwässern besteht aus der Sicht des Gewässerschutzes nicht das gleich grosse öffentliche Interesse bezüglich Unterhalt und Zustand. Solche Anlagen können daher auch bei den privaten Eigentümern belassen werden.

Art. 3
Volle Kostendeckung

1  Die Gebühren sind so anzusetzen, dass mit dem gesamten Gebührenertrag sämtliche Kosten der öffentlichen Siedlungsentwässerungsanlagen (inkl. Abschreibung, Verzinsung und Beiträge an Dritte), insbesondere für Erstellung, Betrieb, Unterhalt, Optimierung, Erneuerung und Erweiterung von den Gebührenpflichtigen gedeckt werden.

2  Zur Sicherstellung der Kostendeckung und zur Gewährleistung der Transparenz wird eine integrierte Betriebskostenrechnung (§ 125 des Gemeindegesetzes) mit Spezialfinanzierung (§ 126 Abs. 2 des Gemeindegesetzes) geführt.

3  Die Kosten werden durch die Erhebung von zwei Gebührenarten gedeckt: die Benutzungsgebühr und die Anschlussgebühr. 

Die Anschlussgebühr dient zur Mitfinanzierung der Erstellungskosten der öffentlichen Siedlungsentwässerungsanlagen. Die Benutzungsgebühr hat, unter Berücksichtigung der Anschlussgebühr und allenfalls eingehenden Beiträgen von Dritten (wie Staatsbeiträge, Mehrwerts- und Erschliessungsbeiträge u.s.w.), sämtliche übrigen Aufwendungen zu decken.
4  Unterhaltsmassnahmen an öffentlichen Gewässern, welche die Siedlungsentwässerung verursacht, werden dieser auf Grund eines Kostenverlegers gem. § 14 WWG belastet.
Kommentar

Zu Absatz 1
Unter "Beiträge an Dritte" sind finanzielle Beteiligungen der Gemeinde z.B. Investitionskostenzuschüsse zur Erstellung privater Versickerungs- oder Retentionsanlagen (gemäss Art. 7 Abs. 2e) oder Kostenanteile an den Unterhalt von Gewässern (aufgrund eines Kostenverlegers gemäss WWG) zu verstehen. 

zu Absatz 2
Zur Sicherstellung der Abgrenzung gegenüber dem allgemeinen Gemeindehaushalt (Hauptfinanzierung = Steuergelder) ist die Siedlungsentwässerung als eigenwirtschaftlicher Gemeindebetrieb mit Spezialfinanzierungskonten zu führen. Spezialfinanzierungskonten sind Ausgleichskonten, auf denen Betriebsgewinne oder -verluste vorgetragen werden, wobei vorausgesetzt wird, dass dem Betriebsergebnis die Abschreibungen und Zinsanteile belastet werden (§ 27, Abs. 1 Verordnung über den Gemeindehaushalt). Die besonderen Vorschriften gemäss Gemeindegesetz (GG), Verordnung über den Gemeindehaushalt (VGH) und Kreisschreiben über den Gemeindehaushalt (KS) sind dabei zu beachten. Es sind dies insbesondere:

· Abdeckung der Vorschüsse innerhalb von fünf Jahren (VGH § 27).

· Die Führung von Spezialfinanzierungskonten, welche die interne Umlage der tatsächlichen Abschreibungen zwingend vorschreibt (§ 26 VGH).

· Einnahmenüberschüsse der Investitionsrechnung dürfen von Gemeindebetrieben auf besondere Spezialfinanzierungskonten (Verpflichtungskonto für Einnahmenüberschüsse aus der Investitionsrechnung) vorgetragen werden, sofern kein Verwaltungsvermögen des Gemeindebetriebes mehr vorhanden ist. Diese Betreffnisse werden zur Abschreibung künftiger Investitionen verwendet.

· Objektbezogene Vorfinanzierungen sind zulässig, sofern für das Vorhaben ein Projektierungskredit vorhanden ist (§ 28 VGH).
zu Absatz 3
Verzichten die Gemeinden auf die Erhebung von Anschlussgebühren, ist die im Absatz 3 formulierte Beschreibung zu ändern.

II.
BENUTZUNGSGEBÜHR 

Art. 4
Gebührenpflicht

1  Von den Eigentümern der mit technischen Vorkehrungen an die Anlagen nach Art. 2 angeschlossenen Grundstücke, Liegenschaften und Anlagen wird eine jährliche Benutzungsgebühr erhoben.

2  Die Benutzungsgebühr (der Mengenpreis) wird auch von Eigentümern von nicht angeschlossenen Liegenschaften erhoben, wenn ihre häuslichen Abwässer in die Anlagen gemäss Artikel 2 überführt werden.

Kommentar

Zu Absatz 1
Alle Eigentümer von Grundstücken, Liegenschaften und Anlagen, welche die öffentliche Siedlungsentwässerung beanspruchen, sind grundsätzlich gebührenpflichtig. Konkret ist die Gebührenpflicht für jede Parzelle (bzw. Liegenschaft oder Anlage ausserhalb der Bauzone) einzeln abzuklären. Besteht ein mit technischen Vorkehrungen vorgenommener Anschluss an die Anlagen gemäss Artikel 2, ist die Gebührenpflicht gegeben. Es ist für die Gebührenpflicht unerheblich, welches Objekt auf welche Weise an die Siedlungsentwässerungsanlagen angeschlossen wird. So gilt als Anschluss nach Artikel 4 wenn z.B. Wohnliegenschaften, Parkplätze, Laufbrunnen, Sickerleitungen etc. in die öffenliche Kanalisation entwässern. Grundsätzlich wird auch kein Unterschied zwischen einer Einleitung von verschmutztem Abwasser und nicht verschmutztem Abwasser, Regen- oder Meteorwasser, Sauberwasser etc. gemacht. Einziges Kriterium ist somit das Vorhandensein einer technischen Vorkehrung für den Anschluss an die öffentlichen Siedlungsentwässerungsanlagen.

Wie in Artikel 5 aufgeführt, besteht die Benutzungsgebühr zwar aus zwei Komponenten (Grundgebühr und Mengenpreis), für die Abklärung der Gebührenpflicht ist diese Ausgestaltung der Benutzungsgebühr jedoch nicht relevant. Es bestehen ausdrücklich nicht eine Schmutzwassergebühr zur Deckung der Kosten für die Schmutzwasserbeseitigung und eine Regenwassergebühr zur Deckung der Kosten für die Ableitung der unverschmutzten Abwässer. Mit anderen Worten: Besteht für ein Grundstück ein Anschluss an das öffentliche Siedlungsentwässerungssystem mit technischen Vorkehrungen, dann sind grundsätzlich beide Gebührenkomponenten geschuldet.
Die scheinbaren Spezialfälle werden im Vollzug durch das gewählte Gebührensystem richtig berücksichtigt. So wird zum Beispiel für einen an die Siedlungsentwässerungsanlagen angeschlossenen befestigten Platz die Grundgebühr, 
aber kein Mengenpreis bezahlt, weil keine Frischwassernutzung vorliegt; genau gleich werden die parzellierten Strassenflächen behandelt, usw.

Oft stellt sich die Frage, ob eine Änderung im öffentlichen Entwässerungssystem eine veränderte Belastung für die einzelnen Gebührenzahler zur Folge hätte. Hierzu kann klar festgehalten werden, dass dies nicht der Fall ist. Zeigt sich in einer Überarbeitung des GKP zum GEP, dass ein Quartier vom heutigen Mischsystem auf das Teiltrennsystem umgerüstet werden soll, führt dies allerdings zu höheren Gesamtkosten und wahrscheinlich höheren Gebührenansätzen. Für die von der Umstellung unmittelbar betroffenen Einwohner im Quartier resultiert aber keine andere Veränderung als sie für die restlichen Einwohner der  Gemeinde eintritt.

Zu Absatz 2
Wenn ausserhalb der Bauzonen für Schmutzwasser kein Anschluss an eine öffentliche Siedlungsentwässerungsanlage besteht und dieses auf eine öffentliche Abwasserreinigungsanlage überführt wird, so hat die Gemeinde im Einzelfall zu entscheiden, ob die gesamte Benutzungsgebühr (Grundgebühr und Mengenpreis) oder nur der Mengenpreis geschuldet ist. 

Art. 5
Berechnung der Benutzungsgebühr

1  Gliederung der Gebühr

Die Benutzungsgebühr wird als Summe zweier Komponenten erhoben

- nämlich als Grundgebühr pro angeschlossenes Grundstück, aufgrund der gemäss Art. 6 festgelegten gewichteten Fläche in Quadratmetern

u n d

- als Mengenpreis aufgrund des genutzten Wassers (Verbrauch in m3), unabhängig von der Bezugsquelle.

2  Aufteilung auf die Gebührenkomponenten

Die Grundgebühr soll ungefähr einen Drittel des Gesamtertrages an Benutzungsgebühren ausmachen, der Rest (zwei Drittel) entfällt auf den Mengenpreis.

Kommentar

zu Absatz 1
Hauptaufgabe des Gebührenbezuges ist die Sicherstellung der Finanzierung. Diese Gelder müssen nach einem verursacherorientierten Tarif erhoben werden. Zur Berechnung wird eine sogenannte Durchschnittskostenbetrachtung gewählt. Ihr Merkmal ist, dass nicht jeder Fall einzeln berücksichtigt (z.B. gemessen) wird. Durch die geschickte Wahl und Kombination von entsprechenden Bezugsgrössen wird durch die Gebührengestaltung angestrebt, den Nutzungsmöglichkeiten nahe zu kommen. Durch die Kostenüberwälzung auf den Verursacher wird eine Lenkungswirkung ausgeübt. 

Als Basis für die Grundgebühr werden gewichtete Grundstücksflächen empfohlen, weil diese eine dem Nutzungspotential entsprechende Gebührenbemessung ergeben. Die Basis für den Mengenpreis (Wasserverbrauch) ist heute allgemein anerkannt. Grundsätzlich können beide Komponenten auch auf anderer Basis aufbauen, hingegen kann eine Gebühr ohne jeglichen Flächenbezug in der Regel nicht verursachergerecht sein.

Hinweise zu einer allfällig verfeinerten Kostenüberwälzung und mit Bezug auf die effektiven Verhältnisse jedes einzelnen Grundstückes mittels Zuschlägen, finden sich im Kommentar zum Artikel 7 bzw. in der RL.

zu Absatz 2
Der Entscheid über die Aufteilung in Grundgebühr und Mengenpreis gemäss Absatz 2 muss von jeder Gemeinde individuell gefällt werden. Die RL (Erläuterungen, Seite 51) gibt Hinweise für die Gestaltung. Wie bereits unter Artikel 4 bemerkt, soll in der Gebührenverordnung darauf verzichtet werden, einer Gebührenkomponente die Finanzierung einer bestimmten Aufgabe zuzuweisen (z.B. Grundgebühr = Regenwasserentsorgung). Durch eine solche Zuordnung würden erhebliche Schwierigkeiten im Vollzug (Wie hoch sind die Kosten für die Regenwasserentsorgung? ...) mit absehbaren, bedeutenden administrativen Mehraufwendungen entstehen. Ausserdem wäre mit erheblichem politischen Widerstand gegen eine solche Gebühr zu rechnen, die so als neue Gebühr und nicht als verursacherorientierte Gestaltung einer bestehenden Gebühr ausgelegt werden könnte. In der Gebührenverordnung sollen somit feste Grössen (z.B. 1/3 zu 2/3) definiert werden. In der Regel dürfte der Anteil des Mengenpreises den Anteil der Grundgebühr übersteigen. Als zusätzliche Erläuterung soll dienen, dass z.B. in touristisch dominierten Gemeinden ein höherer Grundgebühren-Anteil dem Regelfall entsprechen dürfte.

Die Behörde hat aufgrund des Auftrages zur vollen Kostendeckung (Artikel 3) und der Aufteilung in Grundgebühr und Mengenpreis (Artikel 5) eine genaue Vorgabe, wie sich die Gebühren berechnen. Die Berechnung der einzelnen Gebührensätze wird im folgenden Beispiel ersichtlich:

Durch Benutzungsgebühr zu 

deckende Kosten

Fr. 900’000

Anteil Grundgebühr (1/3)
Fr. 300’000

dividiert durch die Summe der 

gewichteten Grundstückflächen
m2   1’200’000

ergibt die Grundgebühr

(entspricht Gewicht 1)

Fr. -.25 / m2
Anteil Mengenpreis (2/3)
Fr. 600’000

dividiert durch die massgebende

Wassernutzung (Verbrauch)
m3   300’000

ergibt den Mengenpreis

Fr. 2.-- / m3
Diese Gebührensätze sind nicht in der vorliegenden Verordnung zu verankern, damit die periodische Anpassung durch die veranlagende Behörde bei Bedarf vorgenommen werden kann.

Art. 6
Gewichtung der Grundstückflächen

1 In Abhängigkeit der möglichen Nutzung des Grundstückes nach der jeweils geltenden Zonenzugehörigkeit werden folgende Gewichte (Multiplikatoren) festgelegt:

Nicht überbaute, angeschlossene

Grundstücke
Gewicht ... (0.1 – 0.2) 

Einfamilienhauszonen,

2-geschossige Wohnzonen (bis W2/40),
Gewicht ... (1)

2-geschossige Wohnzonen (grösser W2/40),

3-geschossige Wohnzonen
Gewicht ... (2)

Wohnzone mit Gewerbeerleichterung

(WG2, WG 3)
Gewicht ... (3)

Zone für öffentliche Bauten
Gewicht ... (4)

Industriezone
Gewicht ... (5)

Kernzone
Gewicht ... (6)

Strassen, Hartbelagsflächen etc.
Gewicht ... (6)

2  Erfolgt die Strassenentwässerung unter Benützung öffentlicher Siedlungsentwässerungsanlagen, ist die Gebührenpflicht gegeben. Die massgebende Fläche entspricht dabei der effektiv in die Gemeindekanalisation entwässerten Belagsflächen.
3  Für Bauten in Freihalte-, Erholungs-, Reserve- und Landwirtschaftszonen, die über keine ausgeschiedene Parzellenfläche verfügen, wird die für die Gebühren massgebende Fläche von der Bruttogeschossfläche (inkl. Dach- und Untergeschosse mit Wohn- und Arbeitsfläche) abgeleitet. Die Multiplikation von Bruttogeschossfläche mit dem in Abhängigkeit von der Nutzung anzuwendenden Faktor ergibt die massgebende Fläche. Die einzelnen Faktoren (Multiplikatoren) sind:

Nutzung
Faktor
reine Wohnbauten
5

gemischte Nutzung
6

rein gewerbliche Nutzung
7

4  Massgebend für die Flächenermittlung ist das Vermessungswerk der Gemeinde.

Kommentar

Wenn die massgebende Parzellenfläche auf die nächsten 50 m2 abgerundet werden soll, dann ist dies in der Verordnung so festzulegen.

Ein verursacherorientierter Gebührentarif basiert auf den für Bau und Betrieb der Siedlungsentwässerungsanlagen kostenbestimmenden Kriterien. Die Kosten der Abwasserreinigungsanlagen (ARA) werden vom Schmutzwasseranfall dominiert, jene für das Kanalnetz vom Regenwasseranfall. Über den Mengenpreis (nach Wassernutzung) wird dem ersten vergleichsweise stärker gewichtenden Kriterium Rechnung getragen. Das zweite Kriterium wird wesentlich durch die entwässerte Fläche und die Bauzone bestimmt. Eine verursacherorientierte Grundgebühr soll somit auf die zonengewichteten Grundstückflächen abgestellt werden. Eine Grösse, die nach der erstmaligen Aufnahme einen minimalen administrativen Aufwand verursacht.

zu Absatz 1
Hier muss jede Gemeinde die bei ihr vorhandenen Bauzonen gemäss RL, Anhang A, Seite 14 klassieren. Die im Artikel aufgeführten Zonen und deren in Klammern genannte Gewichtung entspricht lediglich einem Beispiel (vergleiche auch Kommentar zum Artikel 10).

Die im Beispiel aufgeführten Gewichtungen entsprechen empirischen Werten aufgrund von differenzierten Messungen. Es ist dem unterschiedlichen Anfall von Schmutzwasser, Regenwasser (Abflusskoeffizient) etc. Rechnung getragen worden. Bei der praktischen Umsetzung könnte eine Gemeinde politische Schwierigkeiten mit der (rechnerisch durchaus begründeten!) grossen Spannweite zwischen den einzelnen Zonen und den daraus resultierenden unterschiedlichen Gebührenbelastungen haben. In diesem Fall könnte die Gemeinde wie in der RL (Erläuterungen Seite 45, Abschnitt B) erwähnt, auch die Spannweite zwischen den einzelnen Gewichten verkleinern.

zu Absatz 2
Strassen und Hartbelagsflächen sind nur dann gebührenpflichtig, wenn zur Entwässerung öffentliche Siedlungsentwässerungsanlagen beansprucht werden. Im Sinne des Verursacherprinzips ist diese Gebührenerhebung unbestritten. 

zu Absatz 3
Bei Bauten in der Landwirtschaftszone fehlt in der Regel eine für die Festsetzung der Grundgebühr brauchbare Parzellenfläche. Die den Hofraum, den Garten und die umliegenden Wiesen beinhaltende Fläche ergibt eine nicht den Verhältnissen entsprechende, überhöhte Belastung. In diesen Fällen behilft man sich mit der Bruttogeschossfläche (BGF) des Wohnhauses bzw. Gebäudes, welche mit einem Faktor multipliziert, der für die Berechnung der Grundgebühr massgebenden Fläche entspricht.

Erhebungen bei einigen Bauten haben ergeben, dass mit dem Faktor 5 gute 
Ergebnisse resultieren. Dies ergibt bei einem Landwirtschaftsbetrieb mit z.B. 180 m2 Bruttogeschossfläche des Wohnhauses eine massgebende Fläche von 900 m2 (180 x 5). In Abhängigkeit von der Nutzung sind zwei mögliche Zuschlagstufen vorgesehen, die dem unterschiedlichen Zustand Rechnung tragen. Beurteilt eine Gemeinde die eigene Situation wesentlich anders, können entsprechend angepasste Faktoren festgelegt werden. 

Der so resultierende Wert (Bruttogeschossfläche x Faktor) entspricht der massgebenden Fläche zum Gewicht 1 und ist mit der Grundgebühr (Fr./m2) zu multiplizieren (vergleiche Art. 5).

Weiler in Landwirtschaftszonen mit klar abgegrenzten Parzellenflächen können nach Absatz 1 behandelt werden. Es besteht aber auch die Möglichkeit, eine fiktive Grundstückfläche mit den in der Gemeinde üblichen minimalen Grenzabständen festzulegen (Abs. 3 ist in diesem Fall entsprechend anzupassen).

Art. 7
Zuschläge / Zuschüsse
1 Erhöhte Verschmutzung

Benutzer werden mit höheren Gebühren belastet, wenn sie Schmutzwasser ableiten, das gegenüber häuslichem Abwasser eine erheblich höhere Konzentration oder Schmutzstofffracht oder eine wesentlich andere Zusammensetzung aufweist.
2 Grundstückentwässerung

a)
Gebührenpflichtige werden mit Zuschlägen belastet, wenn ihre Grundstückentwässerung noch nicht dem Zielzustand der geltenden Gewässerschutzgesetzgebung entspricht.

b)
Die Zuschläge werden aufgrund des Zustandes bei der Erstaufnahme bzw. der Bauabnahme festgelegt. Begründete Gesuche für eine Neufestsetzung sind bis zum 31. Dezember des laufenden Jahres einzureichen.

c)
Die Zuschläge basieren auf der nach Art. 6 festgelegten Grundgebühr und sind vom Gemeinderat je Parzelle einzeln so festzulegen, dass für den gleichen Tatbestand der gleiche Zuschlag resultiert.

d)
Die nachfolgenden Zuschläge werden, auch kumulativ wie folgt berechnet:

Grundstückdrainage

... %
(20 %)

Anschluss der Platzflächen
... %
(20-120 %)

Anschluss der Dachflächen
... %
(20-70 %)

e)
Der Gemeinderat kann Grundeigentümern mit weiterreichenden Massnahmen im öffentlichen Interesse (Retention etc.) Investitionskostenzuschüsse ausrichten.

Kommentar

zu Absatz 1
Erhöhte Verschmutzung
Wer stark verschmutztes Abwasser einleitet, soll für die anfallenden Mehrkosten aufkommen. Ein verursacherorientierter Mengenpreis für abwasserintensive Industrie- und Gewerbebetriebe ist nur möglich, wenn die Gebühr nach der tatsächlich eingeleiteten Schmutzstofffracht bemessen wird. Mit dem in der RL, Anhang 2, beschriebenen Verfahren werden die Betriebe mit hohem Schmutz​anfall verursachergerecht erfasst und bemessen. So wird die Gebühr gemäss der tatsächlich eingeleiteten Abwasserfracht festgelegt. Diese Abwasserfracht wird mit Messungen bestimmt. Gemessen werden die Abwassermenge und alle relevanten Schmutzstoffe.

Dieses für jede ARA und deren Betriebe einzeln durchzuführende Verfahren ermöglicht es dem ARA-Betreiber, die Kostenverteilung exakter vornehmen zu können.

zu Absatz 2
Grundstückentwässerung
Verschiedentlich wird gewünscht, mit den Gebühren eine erhöhte Lenkungswirkung auf den Gebührenzahler ausüben zu können, um den Gewässerschutz wirksam zu unterstützen. Wie bereits in Artikel 5 erwähnt, kommt dem Gebührenbezug als Hauptaufgabe die Finanzierung der anfallenden Kosten (inkl. Werterhalt etc.) zu. 

Zwischen an und für sich wünschenswerter Lenkung und Finanzierung mit möglichst niedrigen Gebühren besteht ein Zielkonflikt. In einem System ohne Rückvergütung der über die Lenkungswirkung zusätzlich eingenommenen Gelder verfolgen der „Finanzverantwortliche“ und der „Gewässerschutzvollzieher“ zwei diametral verschiedene Ziele. Je nach Übergewicht der einen oder anderen Seite resultieren entweder tiefe Gebühren und kein optimaler Gewässerschutz oder der zum Beispiel von den Sackgebühren bestens bekannte Effekt steigender Gebühren aufgrund der für die Ökologie errungenen Erfolge. Als Ausweg aus diesem Dilemma böte sich eine Rückvergütung (im Sinne des Ökobonus), zum Beispiel nach gewichteter Grundstückfläche an. Ein für einzelne Gemeinden vielleicht etwas kompliziertes Verfahren. 

Trotz dieser Rückerstattung ist die auch politisch nicht unbrisante Möglichkeit gegeben, den finanziell potenten Gebührenzahlern das Wahlrecht zu geben, sich entweder verordnungskonform zu verhalten oder mehr zu zahlen. Es fehlt bis heute eine gesetzliche Grundlage, ein Gebührensystem mit erhöhter Lenkungswirkung einzuführen.
Die Einführung von zusätzlichen Lenkungsmechanismen ist auf kommunaler 
Ebene nicht statthaft. Jede Gemeinde hat hingegen die Möglichkeit, die effektiv anfallenden Mehrkosten, welche durch eine nicht dem Zielzustand entsprechende Grundstückentwässerung entstehen, auf den Verursacher zu überwälzen. Hierfür bietet sich das in der RL Anhang A beschriebene Verfahren mit Zuschlagsfaktoren an. Unabdingbare Voraussetzung für die Anwendung der Gebührenzuschläge ist die Ermittlung der Mehrkosten, die durch die Einleitung von nicht verschmutztem Wasser entstehen!

Sind diese Mehrkosten ermittelt, beträgt die Grundgebühr für eine Liegenschaft, welche sämtliche gesetzlichen Erfordernisse erfüllt, 100 %. Je nach „Verstössen“ gegen die materiellen Ziele der Gesetzgebung bzw. den Stand der Technik werden Zuschläge für Grundstückdrainage, Platz- und Dachflächenentwässerung erhoben, mit dem Ziel, die ausgewiesenen Mehrkosten zu decken. 

Mit dieser Formulierung soll nicht etwa ausgedrückt werden, es könne das behördliche Tolerieren eines gesetzwidrigen Zustandes durch Leistung eines Gebührenzuschlages erkauft werden. Vielmehr ist davon auszugehen, dass der Bundesgesetzgeber die grundsätzliche Trennung von verschmutztem und nicht verschmutztem Abwasser anstrebt und zum Erreichen dieses Zielzustandes 
eine Übergangsfrist von 15 Jahren einräumt (Art. 7 und 76 GSchG). Behörden, Private und Bauwirtschaft benötigen für eine technisch und wirtschaftlich derart eingreifende Systemumstellung eine beträchtliche Zeitspanne. Der Gesetzgeber akzeptiert, dass der verlangte Zielzustand erst später erreicht wird. Mehrkosten, die der Öffentlichkeit in der Zwischenzeit entstehen, können durch Gebührenzuschläge abgegolten werden.

Konkret muss für die einzelnen Kategorien eine Bandbreite fixiert werden. Die im Absatz d aufgeführte Bandbreite gibt der Behörde den Spielraum für die 
Bemessung der Zuschläge. In jeder Gemeinde ist - dem Gleichheitssatz entsprechend - darauf zu achten, dass für den gleichen Tatbestand die gleichen Zuschläge festgesetzt werden. Eine angeschlossene Hartplatzfläche von z.B. 100 m2 muss somit, unabhängig von der Zonenzugehörigkeit, mit dem gleichen frankenmässigen Zuschlag belastet werden. Um dies zu erreichen, legt sich eine Gemeinde z.B. auf folgende Zuschläge für angeschlossene Platzflächen fest:

Gewicht 1
120 %

Gewicht 2
60 %

Gewicht 3
40 %

Gewicht 4
30 %

Gewicht 5
24 %

Gewicht 6
20 %

Administrativ handelt es sich bei diesem System um eine aufwendige Lösung. Will eine Gemeinde aber die Lenkung bewusst fördern, ist die laufende Berücksichtigung des IST-Zustandes und ein Verfahren mit Zuschlägen Voraussetzung. Zur Reduktion des administrativen Aufwandes empfiehlt sich eine einmalige Aufnahme aller (!) Grundstücke. Verminderte Zuschläge werden, ganz im Sinne der Selbstdeklaration, nur auf begründetes Gesuch hin berücksichtigt.

Der früher oft angewendeten Methode von Reduktionen für die vorbildlichen Entwässerer liegt der konzeptionelle Mangel zugrunde, dass im Idealfall (Zielzustand) niemand mehr eine volle Gebühr entrichtet und die bewusste Belastung für die „mangelhaften Entwässerer“ gar nicht stattfindet. Nur wenn mittels ständiger Information stets auf die Möglichkeit zur Reduktion der Belastung hingewiesen wird, ist eine Lenkung zu erwarten.

Retentionen und Versickerungen etc. können mit Zuschlägen nicht befriedigend gelöst werden. Deshalb sollen für Grundeigentümer welche ausserordentliche Massnahmen im Interesse des Gewässerschutzes leisten Investitionskostenzuschüsse vorgesehen werden.

Durch verfeinerte Gebührenberechnung sind die Möglichkeiten zur 
Lenkung somit in der vorliegenden Gebührenverordnung im Artikel 7 gegeben. Die administrativ einfachste und langfristig gerechte Lösung verzichtet aber auf die Formulierung von möglichst vielen Ausnahmen und die Berücksichtigung aller denkbaren Zuschläge.

Art. 8
Reduktion

Wird das bezogene Wasser vom Wasserbezüger rechtmässig und nachgewiesenermassen nur zum Teil abgeleitet, kann eine Reduktion des Mengenpreises gewährt werden.

Kommentar

Einzelne Wasserbezüger leiten einen wesentlichen Teil des bezogenen Frischwassers nicht in die öffentlichen Siedlungsentwässerungsanlagen ein. Typische Beispiele sind Gärtnereien, Landwirtschaftsbetriebe, Getränkefirmen etc.

Der Gebührenpflichtige hat die Menge des nicht abgeleiteten Wassers nachzuweisen. Als Nachweis dient z.B. eine auf eigene Kosten, in Absprache mit der Gemeinde installierte Wasseruhr. Der Nachweis muss jährlich erfolgen oder mindestens periodisch überprüft werden.

Art. 9
Ermittlung des Mengenpreises 
bei fehlenden Angaben

Wo eine Messung der Wassernutzung mittels Wasserzähler (Wasseruhr) nicht möglich ist, wird vom Gemeinderat ein Pauschalbetrag nach pflichtgemässem Ermessen festgesetzt.

Kommentar

Aus verschiedenen Gründen ist nicht in allen Fällen die Messung der effektiven Wassernutzung möglich. In dieser Situation muss die Behörde über eine Möglichkeit verfügen, mit einer Schätzung die Wassernutzung festzulegen. Als Beispiele können folgende Fälle aufgeführt werden:

· Wasserbezug ohne installierte Wassermesser

· Eigene Wasserversorgung (Quelle oder Regenwasser)

· Ständig die öffentlichen Siedlungsentwässerungsanlagen belastende Sauberwasserquellen (Laufbrunnen, Kühlanlagen etc.)

· Temporäre Grundwasserabsenkungen

· Zugelieferte Abwässer etc.

Für abgeleitetes Sickerwasser, Dachwasser etc. ist der Mengenpreis nicht anzuwenden, da dies der Entwässerungsphilosophie widerspricht. Diese „Missstände“ sollen behoben und nicht via Gebührenbelastung abgegolten werden. Zur Unterstützung der Umstellung könnte die im Artikel 7 beschriebene verfeinerte Gebührenüberwälzung eingeführt werden.

Art. 10
Mindestgebühr

Beträgt die jährliche Benutzungsgebühr (Summe von Grundgebühr und Mengenpreis) weniger als Fr. ... (25.--), wird auf deren Erhebung verzichtet.

Kommentar

Grundsätzlich ist die Gebührenpflicht im Artikel 4 verbindlich festgelegt. Für einzelne Fälle (z.B. unüberbaute Bauparzellen mit bestehenden Sickerleitungen) kann eine so geringe Gebührenbelastung resultieren, dass die administrativen Kosten den effektiven Gebührenertrag übersteigen. Mit dem Artikel 10 wird verhindert, dass in diesen Fällen Gebührenrechnungen versandt werden.

Allenfalls steht in einzelnen Gemeinden die auf diesem Weg mögliche Befreiung der gebührenpflichtigen unüberbauten Parzellen (die mit technischen Vorkehungen an die Siedlungsentwässerungsanlagen angeschlossen sind!) und nicht die Erzielung eines sinnvollen Kosten-/Nutzenverhältnisses bei der Administration im Mittelpunkt. In diesen Fällen sollte vor der Festlegung eines hohen Freibetrages die Neugewichtung der unüberbauten, angeschlossenen Grundstücke in Artikel 6, Absatz 1, von 0,2 zum Beispiel auf 0,1 überprüft werden.

Art. 11
Kompetenz zur Festsetzung

Der Gemeinderat setzt den Gebührentarif für die Benutzungsgebühr in einem Beschluss fest, der öffentlich bekannt gemacht wird.

Kommentar

Die bundesgerichtliche Praxis verlangt Bestimmtheit, jedenfalls eine weitgehende Bestimmbarkeit der Gebühren aufgrund der massgebenden Rechtsgrundlage. Diesen Anforderungen werden die in dieser Mustergebührenverordnung vorgeschlagenen Bestimmungen nach Ansicht der Baudirektion und des AWEL gerecht. Es ist deshalb zulässig, dass die betragsmässige Festlegung der Gebühren - der eigentliche Gebührentarif - durch die Exekutive festgelegt wird.

III.
ANSCHLUSSGEBÜHREN

Art. 12
Gebührenpflicht

Für den Anschluss von Liegenschaften an die öffentlichen Siedlungs-entwässerungsanlagen haben die Grundeigentümer eine einmalige 
Anschlussgebühr zu entrichten, auch wenn der Anschluss unter Mitbenützung privater Leitungen erfolgt.

Kommentar

Die Veranlagung einer Anschlussgebühr für die Mitbenützung einer hochqualifizierten Infrastruktur ist unbestritten. Deshalb haben Anschlussgebühren auch in Zukunft einen wesentlichen Stellenwert und es wäre falsch darauf zu verzichten, einzig mit der Begründung, die Bauzonen seien bereits mehrheitlich überbaut. Auch das verdichtete Bauen innerhalb bestehender Bauzonen führt zu erhöhtem Abwasseranfall und damit zu Neuinvestitionen.

Anschlussgebühren sind - anders als Benutzungsgebühren - auf einer pauschalierten Basis zu erheben. Die Gebäudeversicherungssumme hat sich dabei als taugliches Kriterium erwiesen, was auch vom Bundesgericht mehrfach bestätigt worden ist. Erweiterungen können auf einfache Weise später nachbelastet werden, da sie in der Regel zu einem erhöhten Abwasseranfall führen. Überdies gelangen verschiedentlich Reduktionen zur Anwendung (Artikel 13, Variante 2). Denkbar ist auch eine Berechnung nach der „zonengewichteten Grundstückfläche“. Hier ist kein Gebührennachbezug möglich wenn sich die Nutzung und damit die Beanspruchung der Abwasseranlagen im Laufe der Zeit verändert (Artikel 13, Variante 1).

Art. 13
Bemessung

Variante 1  „Zonengewichtete Grundstückfläche“

1  Die Anschlussgebühr bemisst sich innerhalb der Bauzone nach der 
zonengewichteten Grundstückfläche (m2  Parzellenfläche). Ausserhalb der Bauzone gilt die massgebende Fläche gemäss Art. 6 Abs. 3.
2  Die Gewichtung erfolgt mit den in Artikel 6 festgelegten Faktoren. Der Faktor für unüberbaute Grundstücke kommt nicht zur Anwendung.

3  Die Anschlussgebühr beträgt Fr. ....... je m2 gewichtet. 
Preisbasis ist der 1. Januar 200... (Zürcher Wohnbaukostenindex .......). Dem Gemeinderat obliegt die periodische Anpassung.

4   Für die Berechnung ist der Zeitpunkt der Entstehung der Leistungspflicht gemäss Art. 16 massgebend.
5  Alle vor Inkrafttreten dieser Gebührenverordnung vorgenommenen Anschlüsse (Sickerleitungen etc.) an die Siedlungsentwässerungsanlagen, die ohne Leistung einer Anschlussgebühr erfolgten, entbinden den Grundeigentümer nicht von der Gebührenpflicht.

Bei den im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung ganz oder teilweise überbauten Grundstücken, die bereits an die öffentlichen Siedlungsentwässerungsanlagen angeschlossen sind, entfällt die Anschlussgebühr. 

Variante 2  „Gebäudeversicherungssumme“

1  Die Anschlussgebühr wird nach dem Zeitwert der angeschlossenen Bauten (Gebäudeversicherungswert) bemessen. Sie beträgt  .... % 
(zuzüglich MWST) des Zeitwertes sämtlicher Haupt- und Nebenbauten.

2  Bauliche Werterhöhungen wie Innen- und Dachausbauten sowie Vergrösserungen des umbauten Raumes unterliegen der Gebührenpflicht zu den Ansätzen gemäss Absatz 1.

3  Wird ein Gebäude, für das bereits die einmalige Anschlussgebühr erhoben wurde, abgebrochen, durch Brand oder ähnliche Ereignisse zerstört, und wird an dessen Stelle innert 10 Jahren eine Neubaute errichtet, wird die ursprünglich geleistete Zahlung bei der Festsetzung der neuen Anschlussgebühr angerechnet.

4  Kommen Grundstücke mit Bauten zum Anschluss an die öffentliche Siedlungsentwässerung für welche kein Gebäudeversicherungswert ermittelt werden kann (wie Parkplätze oder andere befestigte Flächen u.s.w.), so setzt der Gemeinderat die Anschlussgebühr nach Art und Menge des anfallenden Abwassers fest.

Kommentar

Bei beiden Varianten sind die Bezugsgrössen für die Gebührenfestsetzung einfach zu erheben (Grundstückfläche und Zonenzugehörigkeit bei Variante 1 / Gebäudeversicherungswert bei Variante 2). Da das Gebäudeversicherungsmonopol im Rahmen der Annäherung an Europa in Zweifel gezogen wird, kann nicht ausgeschlossen werden, dass längerfristig die Gebäudeversicherungswerte nicht mehr zur Verfügung stehen. Ob die Variante 1 oder 2 zur Anwendung gelangen soll, ist aufgrund der bisherigen Berechnungsart und Erfahrung zu entscheiden.

	zu Variante 1:
	Ein Systemwechsel von der Gebäudeversicherungssumme zu zonengewichteten Grundstückflächen drängt sich in denjenigen Gemeinden auf, welche nicht auf eine Anschlussgebühr verzichten wollen und die die Gebäudeversicherung als ungeeignete Basis betrachten. Mit der vorgeschlagenen Variante 1 hat jeder Grundeigentümer im Zeitpunkt des Anschlusses an die öffentliche Siedlungsentwässerungsanlage eine einmalige Gebühr zu entrichten. Für die Gemeinde wird diese Gebühr abschätzbar, nicht aber der Zeitpunkt der Fälligkeit. Beim System der Gebäudeversicherung ist beides nicht bekannt. Ohne spezielle Regelung ist die Anschlussgebühr auch für neue Verkehrswege (Strassen u.s.w.) geschuldet.




	zu Variante 2,

Absatz 2
	Nachbezüge sollten nur aufgrund einer baulichen Werterhöhung z.B. durch Innen- oder Dachausbauten oder durch eine Vergrösserung des umbauten Raumes erfolgen. Die bisherige Praxis, Nachbezüge allgemein nur aufgrund einer Erhöhung des Gebäudeversicherungswertes zu erheben, sollte geändert werden, da dieses Vorgehen zu immer mehr Rekursen geführt hat. Als Grundlage für einen Nachbezug empfiehlt sich, vom Eigentümer entweder vor und nach dem Umbau eine Gebäudeschätzung, oder aber nach Abschluss der Bauarbeiten einen Nachweis der effektiven Umbaukosten zu verlangen. Das Verfahren könnte in der Baubewilligung erwähnt werden.



	Zu Variante 2,

Absatz 4
	Die Berechnung der Anschlussgebühr z.B für die Ableitung von Niederschlagswasser von Parzellen bei denen kein Gebäudeversicherungswert ermittelt werden kann, soll ebenfalls verursacherorientiert erfolgen. 




Art. 14
Besonders hoher Abwasseranfall

Für Liegenschaften mit besonders hohem Abwasseranfall kann der Gemeinderat eine spezielle, sich an den zusätzlich entstehenden Kosten (Grenzkosten) orientierende, erhöhte Anschlussgebühr erheben.

Kommentar

Einzelne Spezialfälle üben beim Anschluss an die Siedlungsentwässerungsanlagen einen massgeblichen Einfluss auf die Investitionen aus. Nur selten kann die pauschalierende Betrachtungsweise gemäss Artikel 13 den wirklichen Verhältnissen gerecht werden. Mit dem Artikel 14 erhält die Behörde die Möglichkeit, die Anschlussgebühr an den effektiv entstandene Mehrkosten (Grenzkosten) zu orientieren, um somit sämtliche Kosten verursacherorientiert überwälzen zu können.

IV.
GEMEINSAME BESTIMMUNGEN

Art. 15
Spezielle Verhältnisse

Der Gemeinderat kann bei Vorliegen besonderer Verhältnisse die 
Gebühren erhöhen oder herabsetzen.

Kommentar

Jedes scheinbar noch so gut gestaltete Gebührensystem erlebt seine Feuerprobe erst bei der praktischen Anwendung in der Gemeinde. Erfahrungsgemäss braucht die Behörde eine Möglichkeit, die aufgrund spezieller Verhältnisse eintretenden Schwierigkeiten nach sogenanntem „pflichtgemässen Ermessen“ einzeln beurteilen und festsetzen zu können. Mit diesem Ausnahmeartikel wird die Möglichkeit der Einzelbeurteilung für Spezialfälle geschaffen.

Art. 16
Entstehen der Gebührenpflicht

Die Gebührenpflicht beginnt mit dem Anschluss an die öffentlichen Siedlungsentwässerungsanlagen gemäss Art. 2.

Kommentar

In der Regel wird die behördliche Abnahme des Anschlusses an die öffentliche Kanalisation (Einspitz) als Anschlusszeitpunkt betrachtet. 

Die Gebührenpflicht entsteht sobald die öffentliche Abwasseranlage benutzt werden kann.

Art. 17
Schuldner

Zahlungspflichtig für die Gebühren ist der Eigentümer, der Baurechtsnehmer oder die Gemeinschaft der Grund- oder Stockwerkeigentümer zum Zeitpunkt der Rechnungstellung. Bei einer Handänderung haftet der Rechtsnachfolger solidarisch für ausstehende Beträge.

V.
ZAHLUNGSMODALITÄTEN

Art. 18
Rechnungstellung

1  Die Benutzungsgebühr wird mindestens jährlich in Rechnung gestellt. Akontorechnungen sind möglich.

2  Mit der Erteilung der Bau- bzw. Kanalisationsanschlussbewilligung ist die Anschlussgebühr in Form eines zinsfreien Bardepots oder einer Bankgarantie sicherzustellen. Sie wird im Rahmen der Schlussabrechnung über das Depot des ausgeführten Bauvorhabens nach erfolgtem Kanalanschluss definitiv veranlagt und in Rechnung gestellt.

3  Die nachträgliche Richtigstellung von Irrtümern und Fehlern innerhalb der gesetzlichen Verjährungsfristen bleibt vorbehalten.

Kommentar

Für Anschlussgebühren ist die Sicherstellung in Form einer Akontozahlung bei Vorliegen der Bewilligung zu leisten.

Zum  Absatz 2
Der vorgeschlagene Verfahrensablauf gilt für die Erhebung von Anschlussgebühren auf Grund von zonengewichteten Grundstückflächen. Für die Erhebung der Anschlussgebühr auf Grund der Gebäudeversicherungssumme könnte der 2. Satz wie folgt angepasst werden:

"Die Anschlussgebühr  wird im Rahmen der Schlussabrechnung über das Depot des ausgeführten Bauvorhabens nach vorliegen der Gebäudeschätzung definitiv veranlagt und in Rechnung gestellt."

Art. 19
Fälligkeit

Alle Gebühren sind mit der Rechnungstellung fällig. Die Zahlungsfrist beträgt 30 Tage. Nach Ablauf der Zahlungsfrist wird ein Verzugszins von 5% erhoben. 

Kommentar

Die Höhe des Verzugszinses ist in der Verordnung eindeutig festzulegen.

(Varianten: Die Verzugszinsen werden zum effektiven Durchschnittssatz der bezahlten Zinsen der Gemeindedarlehen verrechnet, oder: Die Verzugszinsen werden zum Zinsfuss der Zürcher Kantonalbank für neue erste Hypotheken auf Wohnliegenschaften verrechnet.)

Die Rechnungstellung erfolgt mit einer Rechtsbelehrung (Rekursmöglichkeit).

Die Regelungen für das gesetzliche Pfandrecht müssen in der Gebührenverordnung nicht speziell erwähnt werden (Anwendung findet das EG ZGB).

Art. 20
Anschlussverweigerung durch den 
Grundeigentümer

Weigert sich ein Grundeigentümer seine Liegenschaft anzuschliessen, entsteht die Gebührenforderung nach Rechtskraft des Anschlussentscheides.

VI.
SCHLUSSBESTIMMUNGEN


Art. 21
Rekursrecht

Gegen Beschlüsse und Verfügungen des Gemeinderates oder von der Werkkommission aufgrund dieser Verordnung kann innert  30 Tagen, von der Zustellung an gerechnet, beim Bezirksrat schriftlich Rekurs erhoben werden.

Kommentar

Falls aufgrund besonderer kommunaler Regelungen Anordnungen nicht vom Gemeinderat oder einer Kommission mit selbständigen Verwaltungsbefugnissen, sondern von einem Ressortvorsteher oder einem Behördenausschuss getroffen werden, steht dem Betroffenen vor dem Weiterzug an den Bezirksrat zunächst die Möglichkeit der Einsprache an die Gesamtbehörde zu (vgl. § 57 
Abs. 2 Gemeindegesetz).

Art. 22
Inkrafttreten

1 Die Gebührenverordnung vom ..... wird aufgehoben.

2 Der Gemeinderat bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung.

Beschlossen durch:

Gemeinderat XY am .....

Gemeindeversammlung XY am ....

Anhang 

Typische Beispiele für Gebührenrechnungen

Annahmen

Grundgebühr (je m2 gewichtet)

Fr. -.25/m2
Mengenpreis (je m3 Wassernutzung)

Fr. 2.--/m3

Grundgebühr
Mengenpreis
TOTAL

(Fläche x Gewicht x Gebühr)
(Nutzung x Gebühr)
Benutzungs-




gebühr
Einfamilienhaus
650 m2 x 1 x -.25
175 m3 x 2.--


Fr. 162.50
Fr. 350.--
Fr. 512.50

Mehrfamilienhaus
1500 m2 x 2 x -.25
1400 m3 x 2.--


Fr. 750.--
Fr. 2’800.--
Fr. 3’550.--

Landwirtschaft
150 m2 BGF x 5 x -.25
200 m3 x 2.--

(ausserhalb Bauzone)
Fr. 187.50
Fr. 400. --
Fr. 587.50


(gemäss Art. 6, Abs. 3)
(Abwasser aus



Wohnbereich)
Abwasserintensiver
1500 m2 x 3 x -.25
8500 m3 x 2.--

Betrieb mit erhöhter
Fr. 1’125.--
Fr. 17’000.--

Schmutzfracht
Zuschlag für Reinigung


gemäss Berechnung ARA
Fr. 25’000.--



Fr. 42’000.--
Fr. 43’125.--

Strasse / befestigter Platz
570 m2 x 6 x -.25
0 m3 x 2.--


Fr. 855.--
Fr. -.--
Fr. 855.--


Laufbrunnen bei
inkl. d.h. mit
525 m3 x 2.--

EFH-Parzelle mit Ein-
Grundgebühr EFH


leitung in öffentl. Anlagen
abgegolten

Fr. -.--
Fr. 1’050.--
Fr. 1’050.--
�





AWEL   Amt für 


Abfall, Wasser, Energie und Luft








Abteilung Gewässerschutz


Walcheplatz 2, Postfach, 8090 Zürich
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